
Neue Medien

Nach dem Vorschlag der „Kommissıon für den Ausbau des technischen Kommu-
nıkatiıonssystems“ ın ıhrem Schlußbericht VO  3 1976 sollten die SOgENANNLEN „HEUEC
Medien“ 1ın „Pılotprojekten‘ erprobt werden, bevor deftinıtiıve Entscheidungen
tallen. Die 1er Modellversuche 1ın Berlıin, Dortmund, Ludwigshaten un München
haben sıch jedoch unterschiedlich entwickelt, da{fß s$1€e nıcht mehr vergleichbar
un aum mehr „rückholbar“ sınd, W 4S die Voraussetzung für dıe Erprobungspha-

hätte seın sollen. Inzwischen stehen bereıts dıe Mediengesetzentwürfe einıger
Bundesländer ZUT Dıskussion, 1in denen die Techniken ihren Platz tinden
sollen.

Den Anstoß diesen (Gsesetzen xab das Bundesverfassungsgericht in seınem
Fernsehurteil VO Junı 1981 Durch dıe Kabel- un: Satelliıtentechnik stehen
viele Sendekanäle SL: Verfügung, da{fß das Verfassungsgericht Jetzt auch prıvate
Programme zuläßt, un: ZWar nıcht LLUT iın der bısher allein geltenden bınnenplura-
len Struktur der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sondern auch als
außenplurale Organısatıon, be] der dıe Vieltalt der Meınungen durch eıne gezielte
Vermehrung VO Programmen erreıicht werden soll In diesem Fall mu jedoch
durch eıne gesetzliche Regelung eın Gesamtangebot gewährleistet se1ın, ın dem „dıe
für die freiheitliche Demokratie konstitutive Meinungsvıeltalt“ ZUT Darstellung
gelangt. Weder dürfen „auf Verbreitung angelegte“ Meınungen ausgeschlossen
werden, och dürfen einzelne Meınungsträger dominıeren.

Dıie rage der binnenpluralen der aufßsenpluralen Urganısatıon und damıt die
Stellung prıvater Programmträger ist daher eın zentraler Punkt iın den bısher
bekanntgewordenen Mediengesetzentwürten. In Baden-Württemberg, dıe
Regierung das aufßenplurale Modell plant, haben sıch auch dıe Bıschöfe Oskar Saıer
(Freiburg) un Georg Moser (Rottenburg-Stuttgart) Wort gemeldet. Ihre
Stellungnahme hat ber dıe Landesgrenzen hınaus grundsätzlıche Bedeutung für
die medienpoliıtische Posıtion der Kırche, zumal S1€e die mancherorts herrschende
Meınung korrigiert, dıe katholische Kırche favorisıere das Kabelfernsehen un:
befürworte Programme prıvater Veranstalter.

Fur dıe Bewertung der Medien un ıhrer Programme NeECNNECN die kırchlichen
Dokumente ZUT soz1ıalen Kommunikatıon Z7wel Leıtlinıen: Dienst Menschen
un Kommunikationsgerechtigkeıt. Dıie Medıien sollen den Menschen diıenen un
dıe Kommunikatıon unter ıhnen Öördern. Ferner mussen die ötffentlichen Medien
möglıchst allen Shaamen un Gruppen der Gesellschaft zugänglich se1ın, da{fß
sıch die Teilnehmer umftassend ınftormıeren können. Wenn einzelne Gruppen
schwach sınd, VO  z ıhrem Grundrecht der treıen Meınungsäufßerung Gebrauch
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machen können, mussen institutionelle Vorkehrungen getroften werden, damıit
s1e und ıhre Anliegen Wort kommen.

Die beiden Bischöte sınd der Meınung, dafßß das aufßenplurale Modell die
Kommunikationsgerechtigkeit nıcht hne weıteres gewährleistet. Der Versuch,
Pluralıtät durch Addıtion der Programme siıcherzustellen, werde BBgnl der 1e1-
schichtigkeıt unserer Gesellschaft gerecht. Es stelle sıch auch die rage, W1e€e die
notwendiıge Meinungsvielfalt herzustellen iSt; hne da{fß die Kontrollgremien auf
den Inhalt der Programme einwirken. Schließlich verhindere die 1mM baden-
württembergischen (jesetz geforderte Eigenfinanziıerung den chancengleichen
Zugang un: privilegiere finanzstarke Gruppen

Die baden-württembergischen Bischöftfe sehen 1ın eıner bıinnenpluralen Organısa-
tionstorm „entscheidende VOörzuge‘; weıl 1er ehesten gewährleistet sel, da{fß
die gesellschaftlichen Gruppen un dıe VO  =) ıhnen Meınungen ANSC-
LNESSCI Wort kommen. Die Bischöfe sınd auch der Meınung, da{fß sıch dıe
öffentlich-rechtliche Struktur des Rundtunkwesens „LrOtZ vieler notwendiger
kritischer Einwendungen“ als zweckmäßıg un praktikabel erwıesen habe Sıe
tretien daher für die Reform un die konsequente Weıiterentwicklung der bestehen-
den 5Systeme ein Reformen mufsten VOT allem be] dem übermächtigen
FEinflufß der Parteıen un be] dem Verhalten mancher Redaktionen und Redakteu-
r dıe ıhren eıgenen Standpunkt ideologisch geltend machen und nıcht selten die
journalistische Sorgfaltspflicht verletzen. uch müfßfÖte die Mıtverantwortung der
gesellschaftlıch relevanten Gruppen stärker AB Tragen kommen. Möglichkeiten
eıner Weiterentwicklung und eınes „kontrollierten Ausbaus“ sehen die Bischöfte
be] der Kommunikatıon 1m Nahraum, besonders 1m okalen Bereich.

Diese Thesen liegen grundsätzlich autf der Linıe der Stellungnahmen der
Gremıien, die sıch iın der Deutschen Bischofskonferenz un 1im Zentralkomitee der
deutschen Katholiken mıt Medien betfassen. Mıt ıhrem Plädoyer ür dıie binnenplu-
rale Ordnung und für dıe Weiterentwicklung des Bestehenden präzısıeren die
beıden Bischöfe allerdings das bısher Gesagte un sSetizen eınen deutliıchen,
Akzent. Die Optıion für das öffentlich-rechtliche 5System dürfte den deutschen
Rundfunkanstalten iın den gegenwärtıigen Auseinandersetzungen hochwillkom-
inNnenNn se1n. Sıe sollten jedoch nıcht übersehen, W 45 dıie Bischöfe ber dıe „Mängel,
Verkrustungen un: Deformationen 1ın der gegenwartıgen Ausgestaltung des
Rundfunks“ Denn der Ruf ach prıvaten Programmen kommt nıcht alleın
VO  . Politikern, die L1UT den Zugriff der Parteien auf dıe Medien verstärken wollen.
Viıele sınd auch der Meınung, dıe Rundfunkanstalten bräuchten eıne Konkurrenz,

auf ıhre Defizite autftmerksam werden. Durch ernsthafte Reformbemühun-
SCHh 1mM Sınn der Hınweıise der Bischöfe könnten die Argumente dieser Kritiker
leicht entkrätftet werden. Wolfgang Seibel SJ
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